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Ab sofort erreichen Sie uns unter 
der neuen Telefonnummer 53 441 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Wien, am 19.10.1987 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Verwendung der auf 
Grund des Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und 
der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Regelung offener 
vermögensrechtlicher Fragen 
zufließenden Mittel (Vertei
lungsgesetz DDR). 
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Die Präsidentenkonferenz übermittelt in der Anlage 25 Exemplare 

ihrer Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Gef,3 
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�alsekretär: 

��/ 
�5 Beilagen 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 63 07 41, 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 
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Ab sofort erreichen Sie uns unter 
der neuen Telefonnummer 53 441 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Wollzeile 1-3 
Postfach 2 
10 15 Wien 

Wien, am 20. 10.1 9 8 7  

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

64 24 01 /2 -1/6 /87 31.8.1987 
Unser Zeichen: 
R-987/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Verwendung der auf 
Grund des Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und 
der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Regelung offener 
vermögensrechtlicher Fragen 
zufließenden Mittel (Vertei
lungsgesetz DDR). 

Durchwahl: 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern beehrt 

sich, dem Bundesministerium für Finanzen mitzuteilen, daß 

sie gegen den Entwurf eines Verteilungsgesetzes DDR grund

sätzlich keinen Einwand erhebt. 

Mit Nachdruck wird jedoch darauf hingewiesen, daß die im 

Punkt 1 des diesbezüglichen Briefwechsels zum Vermögens

vertrag vereinbarte und nun in § 14 Abs 4 des vorliegenden 

Entwurfes zur Durchfü hrung kommende Beschränkung der 
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Entschädigung auf ein Vermögensausmaß bis 100 ha keinerlei 

sachliche Rechtfertigung besitzt. Es wird daher beantragt, 

diese Grenze ersatzlos zu streichen. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 2 5  Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 

gc:::, lng. Oerfler 

Der Generalsekretär: 

gcz. Dr. Korb. 
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